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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1293/1 5

der Sitzung des Stadtrates vom 09.03.2017

Beba u u n gspta n STO600 "Wa lter-Re i n-Stra ße" - Satzu n gsbesch Iuss

Genaue Fassung:

01

Der Stadtrat beschließt die Abwägung zu den im Rahmen der Beteitigung der Öffenttich-
keit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stettungnah-
men;das Abwägungsergebnis mit Begründung (Antage 4a) ist Bestandteitdes Beschtusses.

Die Stadtverwattung wird beauftragt, den Einreichern von Stettungnahmen nach § 3 Abs.2
Satz 4 BauGB das Abwägungsergebnis mitzuteiten.

02
Gemäß § 1O Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 88 Abs.2 Thüringer Bauordnung
(ThürBO) und § 19 Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. I und 2 Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (Thüringer Kommunatordnung - ThürKO) beschtießt der Stadtrat Erfurt den Bebau-

ungiptan 5TO600 ,,Walter-Rein-5traße" bestehend aus der Ptanzeichnung (Antage 2 M

l:500) mit den texttichen Festsetzungen in seiner Fassung vom 01 .12.2016, ats Satzung.

03
Die Begründung (Antage 3) zum Bebauungsptan STO600,,Watter-Rein-5traße" wird gebit-
tigt.

04
Der FLächennutzungsplan sott gemäß § 

'l3a Abs.2 Nr.2 BauGB für den Celtungsbereich des

Bebauungsptanes STO600 "Watter-Rein-Straße" im Wege der I0. Berichtigung angepasst
we rd en."

05
Die Ftächennutzungsptan-Berichtigung Nr.10 - Bereich Stotternheim, Bebauungsptanes
STO6O0 "Watter-Rern-Straße" wird gebiltigt. Die 'l 0. Berichtigung des Ftächennutzungspta-
nes ist gemäß § 6 Abs.6 BauGB zusammen mit dem Bebauungsptan 5T0600 "Watter-Rein-

Straße" in der durch die Anpassung an den Bebauungsptan geänderten Form ortsübtich neu

bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Ptan während der Dienststunden einge-
sehen werden kann und über den lnhalt Auskunft gegeben wird.

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffenttich bekannt gemacht.

Gemäß § 21 Abs.3 Satz I Thüringer Kommunatordnung (ThürKO) wurde die vorstehende
Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Satzung tritt gem.§ 10 Abs.3 Satz 4 Baugesetzbuch (BauCB) mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung und die den Festsetzungen zu Grunde Iiegenden Vorschriften
wie DIN-Normen o.ä. im Bauinformationsbüro der Stadtverwattung Erfurt, Löberstraße 34,
Erdgeschoss, innerhatb der Offnungszeiten

Montag: 9:00-12:00 Uhr
Dienstag: 9:00-12:00 und 13:00-18:00 Uhr
Mittwoch: 9:00-12:00 Uhr
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(außer samstags, sonn- und feiertags)

einsehen und über den lnhalt Auskunft vertangen.

Zugleich wird bekannt gemacht, dass der Ftächennutzungsptan gemäß § l3 a Abs. 2. Nr. 2
BauGB im Wege der 

.l0. 
Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes ange-

passt wird. Jedermann kann die Ftächennutzungsplanbärichtigung Nr. tötur den geäich
Stotternheim Bebauungsptan 510600 "Watter-Rein-Straße" am gläicfren Ort und zu den
gleichen Zeiten wie den Bebauungsptan einsehen und über denlnhatt Auskunft vertangen.

Die ungefähre Lage des Bereiches der Berichtigung ist aus beistehender lnformationsskiz-
ze ersichttich.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. I BauGB eine Vertetzung der im s Zt+
Abs' 1 Satz 1 Nr' 'l - 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschliften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 2j4 Abs.2 beachttiche Vertetzung der Vorschriften über das
Verhättnis des Bebauungsplanes und des Ftächennutzungsptanäs oder aber nach § 2.14 Abs.
3 Satz 2 BauGB beachtticher Mangel des Abwägungsuorgings nur beachttich werden, wenn
sie innerhatb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung scf,rifttictr gegenüber der Gemeinde
gettend gemacht worden sind. Der Sachverhatt, der d'ie Vertetzrn[ än Rechtsvorschriften
oderdenMangeI desAbwägungsvorgangsbegründensoIt,istdarz"utegen.§2l5Abs. I Satz
I BauGB gitt entsprechend, wenn Fehter nach § 214 Abs.2a beachttich"sind.

lst diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der Thü-
ringer Kommunatordnung enthatten oder aufgrund der Thüringer Kommunatordnung er-
[assen worden sind, zustande gekommen, so ilt Oie Vertetzunglgemäß § 2l Abs. 4Satz 1

ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nJ.f..t g.fänntmachung der
Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhattes, der die Vertetlzung
begründen sott, schrifttich gettend gemacht worden-ist. Dies gitt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekaäntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind (vgt. § 21 Abs. 4Satz Z ftru«O).
Wurde eine Vertetzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gettend gemacht, so kann
auch nach Abtauf der Jahresfrist jedermann diese Vertetzrng g"ettend äachen (vgt. § Zt
Abs.4Satz 3 ThürKO).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz I und 2 über die Fättigkeit etwaiger Entschädi-
gunSsansprüche im FaIte der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichne"ten Vermö[ensnachteite,
deren leistung schrifttich beim Entschädigungspftichtigen zu beantragen isi und des § 44
Abs.4 BauGB über das Ertöschen von EntlchJaigungsansprüchen, *."nn der Antrag nicht
innerhatb der Frist von dreiJahren gestettt ist, wiid hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Gettungsbereiches der Ptanung ist aus beistehender lnformations-
skizze e rsi chtti ch.

Donnerstag: 9:00-l2:00 und l3:00-i 6:00 Uhr
Freitag 9:00-12:00 Uhr
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